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IVekanntmachung
ü«er den Äerkestr mit Aattermitteln.

Vom 31 . März 1915.
Der Bundesrat hat aus Grund des § 3 des

Gesetzes über die Ermächtigung dev Bundesrates
m wirtschaftlichen Maßnahmen ufw . vom 4. August
1914 (Reichs- Ĝesetzbl . S . 317 ) folgende Verord¬
nung erlassen:

8 f
Dm Vorschriften dieser Verordnung unterliegen

folgende Futtermittel uno Hilfsstoffe sowie die
daraus hergestellten Mischsutter:

s .. A . Körnerfutter
Mais,
Johannisbrot (auch ge,chroten ),
Ackerbohnen,
Sojabohnen,
Wicken.

8 . Abfälle  d e r M ü l l e r e i
Erdnußschalen und - kleie,
Haferspelzen,
Hirseschalen,
Reiskleie und -spelzen,

* Haferkleie,
Reisfuttermehl,
Hafers uttermehl,
Erbsenschoten und -kleie,
Graupensutter,
Gerstenkleie , ,
Weizen - und Roggenkleie , die vor dem In¬

krafttreten 'dieser Verordnung aus dem
Ausland eingesührt ist,

Maisabfälsc (Homco , Homini , Maizena rc.)
6. Abfälle der Zucker - und Stärke-
ka b r i ka i i o m sowie der Gärungsgewerbe

Kartosielpülve , getrocknet,
Gerreidetreber , getrocknet,
Moggenschlempe , getrocknet,
Zuckerrüben, getrocknet, (als Biehfutter ),

. Biertreber , getrocknet,
Malzkeime , getrocknet,
Maisschlemve, getrocknet,
Hete, getrocknet, (als Biehfutter ).

v . O e l ku che n
- Ravisonkuchen,

Hederichkuchett,
Rübsenkuchen,
Leindotterkuchen,
Rapskuchen,

, Nigerkuchen,
Sonnenblumenkuchen,
Mohnkuchen,
Palmkernkuchen,
Sesamkuchen,
Sesamkuchen, in Deutschland geschlagen,
Sojabohnenkuchen,
Leinkuchen,
Kokoskuchen,
Maiskuchen,
Maiskeimkuchen,
Baumwollsaatkuchcn,
Erdnußkuchen,
Mehle aus Oelkuchen.

^ O e l m e h l e (durch Extraktion gewonnen)
Palmkernmehl und -schrot,
Raps - und Rübsenmehl,
leinmehl und - schrot,
Dvkosmehl und -schrot,
Sojamehl und -schrot.

^ ^lerrsche Produkteund Abfälle
merkörpermehl , Kabavermehl,
vermgmehl.

%ms
Walfischmehl,
Fischfuttermehl , Dorschmehl , fettreich,
Fischfuttermehl , Dorschmehl , fettarm,
Fleischkuchen,
Fleischkuchen , gemahlen,
Blutmehl,
Fettgrieben,
Fleischfuttermehl . !

0 . Hilfsstoffe  .
Torfstreu,
Torfmull,
Fntterkalk , kohlensaurer und phosphorsaurer , j

fertig präpariert.
8 2. ,

Wer Gegenstände der im § 1 genannten Art
mit Beginn des 8 . April 1915 in Gewahrsam j
hat , ist verpflichtet , die vorhandenen Mengen ge-
trennt nach Arten und ihren Eigentümern unter :
Nennung der Eigentümer der Bezugsvereinigung !
der deutschen Landwirte , G . m . b. H . in Berlin
anzuzeigen . Wer solche Gegenstände im Betriebe >
feines ' Gewerbes herstellt , hat ihr anzuzeigen , ;
welche Mengen er voraussichtlich bis zum 1. Juni !
1915 Herstellen wird . Die Anzeigen sind am !
8 . April 1915 abzusenden . Anzeigeformulare sind j
durch die Handelskammer Wiesbaden unentgeltlich !
zu erhalten.

Die im 8 4 bezeichneten Personen haben , fo-
lveit sie vorhandene Mengen zur Erfüllung von !
Verträgen bedürfen , die gemäß 8 4 zu berücksich- >
tigen sind , gleichzeitig den Nachweis hierfür bei- i
zubringen.

Der Anzeigepflicht unterliegen nicht:
1) Mengen unter einem Doppelzentner von!

jeder Art,
2) Mengen , die der Anzeigepflichtige selbst ?

verbraucht.
8 3.

Wer Gegenstände der im 8 1 genannten Art
im Betriebe seines Gewerbes herstellt oder mir
ihnen handelt , darf sie vom 15 . April 1915 ab
nur durch die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte abfetzen.

Dies gilt auch insoweit , als Lieferungsverträge
abgeschlossen und vertragsgemäß nach dem 14.
April 1915 zu erfüllen sind.

Diese Vorschriften gelten nicht für das Ab¬
sehen dieser Gegenstände durch Händler , die sie
von den Kommunalverbänden oder den vom
Reichskanzler bestimmten Stellen (8 7) erhalten
haben.

8 4.
Wer Gegenstände der im 8 1 genannten Art

im Betriebe seines Gewerbes herstellt oder mit
ihnen handelt , ist vom Tage des Inkrafttretens
dieser Verordnung an verpflichtet , sie der Bezugs -,
Vereinigung auf Verlangen käuflich zu überlassen ..
Er darf die Vorräte zurückbehalten , die weniger
als einen Doppelzentner von feder Art betragen
oder zum eigenen Verbrauch oder zur Erfüllung
von Verträgen erforderlich sind , soweit solche Wer-^
träge nachweislich vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung geschlossen und vertragsmäßig vor
dem 15 . April 1915 zu erfüllen sind.

8 5.
Die Bezugsvereinigung hat die Mengen , deren

Ueberlassung sie verlangt , bis zum 1. Juni 1915
abzunehmen . Für Mengen , welche die Bezugs¬
vereinigung nicht bis zum 1. Juni 1915 über¬
nommen hat , erlischt mit dieiem Tage die Ab-
latzpflicht nach 8 3.

8 6.
Die Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer für

die von ihr übernommenen Mengen einen ange -l
messenen Uebernahmepreis zu zahlen . Neben dem
nachgewiesenen Herstellungs - oder Erwerbspreis ist
hierbei ein angemessener Zuschlag für Zinsen , Un¬
kosten und Geivinn zu gewähren.

Preise , die in Verträgen vereinbart worden
sind , welche nach dem 15 . März 1915 geschlossen

sind , brauchen bei Feststellung des Erwerbspreises
nicht berücksichtigt zu werden.

'Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung
über den Uebernahmepreis nicht zustande , so ent¬
scheidet die zuständige höhere Verwaltungsbehörde
endgültig.

Für Waren , die im Eigentum eines Auslän -i
ders stehen und zum Verkauf im Inland bessimmt
sind , wird der Uebernahmepreis von der zustän -f
digen Handelskammer endgültig festgesetzt.

Der Reichskanzler kann die weiteren Bedin¬
gungen der Ueberlassung festsetzen.

8 7.
Tie Bezugsvereinigung darf nur an Kommu-

nalverbände oder an die vom Reichskanzler be-4
stimmten Stellen abgeben.

Der Reichskanzler bestimmt die Bedingungen,
unter denen die Bezugsvereinigung die von ihr
übernommenen Vorräte zu verteilen und abzü -,
geben hat.

Der Bezugsvereinigung wird ein Beirat 'bei¬
gegeben , dessen Mitglieder vom Reichskanzler er¬
nannt werden.

8 8.
Der Reichskanzler bestimmt , zu welchen Preisen

die Vorräte an die Verbraucher abzugeben sind.
Zu diesen Preisen dürfen insgesamt 7 vom
Hundert zugeschlagen weroen , und zwar 4 vom
Hundert für die Bezugsvereinigung und 3 vom
Hundert für den Weiterverkäufer ; außerdem dür-

; feit die Transportkosten zugeschlagen werden.
1 t 8 9.
i Die Bezugsvereinigung darf von dem Zuschlag
! von 4 vom Hundert (8 8) einen Anteil von
j 0,2 als Bermittlungsvergütung zurückbehalten,
s Der verbleibende Anteil von 3,8 ist zur Bez
j schaffung von Futtermitteln aus dem Ausland

zu verwenden . Ueber einen etwa verbleibenden
Rest verfügt der Reichskanzler.

8 10.
! Der Reichskanzler kann von den Vorschriften
■dieser Verordnung Ausnahmen gestatten.
' 8 11.

, Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich
nicht auf Gegenstände oer im § i bezeichneten

i Art , Die selbst ooer deren Rohstoffe nachweislich
! nach dem Inkrafttreten oieser Verordnung aus

dem Auslano eingeführt worden find.
8 12.

Tie Vorschriften dieier Verordnung gelten nicht
für die Zentraleinkaussgesellschast m . b. H . in
Berlin.

8 13.
! Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
I mit Geldstrafe bis zu sünfzehntausend Mark wird

bestraft,
1) wer den Vorschriften dieser Verordnung zu¬

wider Futtermittel in anderer Weise als durch
die Bezugsvereinigung der deutschen Land¬
wirte absetzt,

! 2) wer der ihm auf Grund des 8 2 Abs. 1
und 8 4 -oblieg,enden Verpflichtung nicht nach-
kommt.

8 l ».
I Unbeschadet der nach 8 13 verwirkten Strafe
' kann die im 8 4 vorgeschriebene Ueberlassung,

nach Anordnung der . Landeszentralbehörde er-,
. zwungen werden.

8 15.
Tie Landeszentralbehörden erlassen die Bestim-

' mungen zur Ausführung dieser Verordnung . Sie
, bestimmen , wer als höhere Verwaltungsbehö .rde
! und als Kommunalverband im Sinne dieser Ver¬

ordnung anzusehen ist.
8 16.

Der Reichskanzler ist ermächtigt , die Vor-
! schriften dieser Verordnung auch auf andere als

die im 8 1 genannten Gegenstände auszudehnen.
! . . § 17.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver ->.
kündung in Kraft . 1 ,



Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpnnkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 31. März 1315.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

_ Delbrück.
Bekanntmachung

über die Sicherung  der A ckc r b e st e l l u n g.
Vom 31. März 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu wirtschaftlichen Maßnahmen ujm. vom 4. Au¬
gust 1914 (Reichs-Gesetzblatt S . 327) folgende
Verordnung erlassen:

8 1.
Tie , untere Verwaltungsbehörde ist nach nähe¬

rer Anordnung der Landeszentralbehörde befugt,
die Nutzungsberechtigten von Landgütern mW land¬
wirtschaftlichen Grundstücken mit kurzer Frist zu
einer Erklärung darüber auszufordern , ob sie ihre
gesamte Ackerfläche bestellen wollen oder welche
Stücke davon unbestellt bleiben sollen . Die Mög¬
lichkeit der in Aussicht genommenen Bestellung
ist aus Erfordern glaubhaft zu machen. Die Auf¬
forderung kann durch öffentliche Bekanntmachung
erfolgen.

8 2.
«owcit der Nutzungsberechtigte die Bestellung

nicht übernimmt oder die Möglichkeit der Bestel¬
lung nicht glaubhaft macht oder die Aufforderung
unbeantwortet laßt , oder wenn er nicht erreicht
werden kann, ist die untere Verwaltungsbehörde
befugt, die Nutzung des Grundstücks mit Zubehör
ganz oder zum Teil längstens bis Ende des Jäh¬
eres 1915 dem Berechtigten zu entziehen und dem
Komniunalverbande zu übertragen.

8 3.
Der Kommunalverband hat bei der Nutzung ?

des Grundstücks nach den Regeln einer ordnungs -, !
müßigen Wirtschaft zu verfahren , soweit dies nach !
den besonderen, durch den Krieg geschaffenen Ber - !
hältnisfcn tunlich ist. Inwieweit der Kommunal - ;
verband dem Nutzungsberechtigten eine Entschädi- !
gung zu gewähren hat , bestimmt die untere Ber -j!
waltungsbehörde bei der Uebertragung . Für die !
Aufwendungen des Kommunalverbandes hat der j
Eigentümer oder jonstige Berechtigte nicht einzu-treten.

8 4.
Aus Gründen der Billigkeit kann die untere

Verwaltungsbehörde die Rückgabe der Grundstücke
an den Berechtigten bereits zu einem früheren
Zeitpunkt als dem zunächst bestimmten verfügen.
Bei der Auseinandersetzung (8 5) hat ein ange-
meisener Ausgleich zu erfolgen.

8 5.
lieber die Auseinandersetzung zwischen dem

Kommunalverband und dein Eigentümer sowie den
sonstigen Nutzungsberechtigten beschließt aus An¬
trag die untere Verwaltungsbehörde nach billigem
Ermessen unter Ausschluß des Rechtswegs.8 6.

Gegen die Verfügungen der unteren Verwal¬
tungsbehörde nach 88 1 bis 4 ist binnen einer
Woche, gegen die Beschlüsse nachi 8 5 binnen einem
Monat die Beschwerde bei der höheren Vermal -,
tungsbehörde zulässig. Tie Entscheidung ist end¬
gültig.

, § 7.
' ertönen , die wegen des Einbruchs feindlicher

Truppen ihre bisherige landwirtschaftliche Beschäf¬
tigung aufgegeben haben , können nach dem 31.
su t 1914 geschlossene Verträge , die sie zu Diensten
außerhalb des Bezirks ihrer früheren Beschäftigung

cherpflichtey. behufs Rückkehr dorthin mit fünf¬
tägiger Frist kündigen. Die Kündigung muß bin¬
nen drei, Wochen erklärt werden : diese Frist be-i
amnt mit dem Tage der Verkündung der Ver¬
ordnung . Bedarf es zur Rückkehr einer behörd-
iieycn Erlaubnis , . so läuft die Frist hon dem
Tage , an dem diese Erlaubnis dem Flüchtling
bekannt geworden ist.

Tie Landeszentralbehörde bestimmt die Bezirke,
auf die diese Vorschrift Anwendung findet.

8 a
Tie Landeszentralbehörde erläßt die erfordcr-

lichcn Ausführungsvorschriften.
8 9.

Sofern die Sicherung der Ackerbestellung im
Wege der Landesgesetzgebung herbeigeführt ist, fin¬
den die 88 1 bis 6 dieser Verordnung keine
Anwendung . »

8 10.
Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin , den 31. März 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

l0  Gcwichtsteile Roggenmehl unter 100 Tei¬
len des Gesamtgewichtes enthält , sowie daß
an Stelle ves Roggenmehlzusatzes Kartoffel
oder andere mehlartige Stoffe verwendet wer¬
den können,

2. daß bei der Bereitung von Roggenbrot das
Roggcnmchl zu 30 % durch Weizenmehl
ersetzt wird,

3. daß die Mühlen Weizenmehl in dieser
Mischung abgeben.

Wo die Weizcnmchlvorrätc jo gering sind, daß
die Durchführung der vorstehenden Bestimmungen
bis 30. April ds . Jrs . nicht möglich ist, bin ick»
mit der Bestimmung einer kürzeren Frist einver¬
standen, ich ersuche aber um nachträglichen ge-t
fälligen Bericht.

Wiesbaden,  den 1. April 1915.
In Vertretung:

gez. v. Gizycki.
An den Herrn Landrat

zu Rüdesheim a. Rh.

und Mannschaften einschließlich der h*a
tmrn Dienststandes.

Es haben nicht zu erscheinen: 1L
n. Beamte und Bedienstete der Eisrnbah»

Pvst . die vorn Waffendienst zurückae:̂
bezw. als unabkömmlich anerkannt find ^

b. diejenigen Personen , die bei einem Frist,,
oder Kriegsersatzgeschäfk als "„dauernd ,v
und garnisondicnstunfWg" anerkannten*
svNiN. %

Zu b und c wird ausdrücklich bemerkt zÄ
nur die Entscheidung der Ersatzdehörüen
nicht etwa entsprechende Einträge der ' z>5pentetle mastoebend finhplnteste maßgebend sind.
Militärpapiere und Urlaubsbeschcii:,.iun.
sind mitzubringen . m

Die Kontrolpflichtige» des Rheingaukreises h. l
zu erscheinen wie folgt - *

j Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 380 Abf. 2 des Wasser-

I gesetzes vom 7. April 1913 (G. S . S . 63) und
gemäß 8 Iß der Ausführungsanweisung IV zum
Wasfergesetz weise ich darauf hin , daß ein Recht,
einen Wasserlanf in einer der im 8 46 bezeichn
neten Arten zu benutzen, — tvergl . auch 8 379
daselbst) mit Ablauf von 10 Jahren nach dem
Inkrafttreten des Wassergesetzes: d. i . am 1. April
1924, erlischt, wenn nicht vorher seine Eintrag
gung in das Wasserbuch beantragt ist. Auf Rechte,
die im Grundbuch eingetragen sind, ist diese Vor¬
schrift nicht anzuwenden . Ter Antrag kann nach
8 186 Ab>. 1 bei der Unterzeichneten Wasserbuch-f
behörde oder bei der zuständigen Wasserpolizei-j
behörde (8 342) schriftlich oder zu Protokoll ge¬
stellt werden.

Namens des Bezirksausschusses:
(Wasserbuchbehörde)

D e r Vorsitzende,
In Vertretung

M e n z e l.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung ist ortsüblich zu

veröffentlichen.
, Rübesheim,  den 6. April 1915.

Der Königliche Landrat.
_Wagner.

II Nr. 387. An vre Magistrate und Herren
Bürgermeister der Wrinbauorte . Ich mache darauf
aufmerksam, daß die Anmeldung des Bedarfs und
Bestandes an Kupfervitriol bestimmt spätestens am
12. April früh in meinen Händen sein muß, da !
die Meldefrist von dem Herrn Minister abgekürzt !
ist. Anmeldungen , die später eingehcn, müssen !
unberücksichtigt bleiben.

Rüdesheim,  den 7. April 1916 . . !
Der Königliche Landrat,

Wagner.
Bckttnntmachung

L. 2115 . Der Herr Landwirtschaftsminister hat
gestattet, daß während der Kriegstzeit für die
Staatswaldungen Erlaubnisscheine zum Sammeln
von Beeren und Pilzen sowie zur Entnahme von
Gras zu ein Drittel der bisherigen Taxpreise er-iteilt werden.

Rüdesheim,  den 6. April 1915.
Der Königliche Landrat,

Wagner.
Bekanntmachung.

L. 2642. Der Vertrieb der Broschüre „ Na¬
tionalstaat , imperialistischer Staat und Staaten¬
bund" von Karl Kautsk » ist für den Bezirk des
18. Armeekorps verboten , bis die Freigabe der Er¬
örterung der Kriegsziele durch die Reichsregierung
.erfolgt.

Rüdesheim,  den 8. April 1915.
Ter Königliche Landrat:

I . V.
Wiebe.

7n Lltvrlle a . Rh . , (Platz westlich der Tuning
am Donnerstag , ürn 15. April , vormittags g
Die Mannschaften der Reserve, Land- und
lueltr 1. und 2. Aufgebots , der Erfatzrcserve Ä
ausgcbildeten Landsturms und der z. Zt . auf tf
laut anwesenden Unteroffiziere und Mannschas^
aus den Orten : Eltville , Erbach, Kiedrich, Neud„!
Niederwalluf , Oberwalluf , Rauenthal , Hallgan
und Hattenheim.

Am Donnerstag , üen 15. April nachmittags 2 Ah
Die Mannschaften des uuausgebildctten Saubfturn
aus den vorstehend bezeichneten Orten.

In Leilenherm a . Rh . , (MmkipGtz)
am Freitag , Len Iß FIpril , vormittags 8 §% ■

Tie Mannschaften der Reserve, Land- und Seew^
1. und 2. Aufgebots , der Ersatzreserve, des au-,
gebildeten Landsturms und der z .Zt . aut -Urlau
anwe,enden Unteroffiziere und Mannschaften
ben Orten : Geisenheim, Johannisberg , Stepha^
Hausen, Eibingeu , Rüdesheim , Mittelheim , Oeiftilund Winkel.
Pm Freitag , den Iß . April , nachmittags 2 <Hhr
Tre Mannichaften des nnaiisgebstviten 'Landstu
aus den vorstehend bezeichneten Orten rmi

Der Regierungspräsident.
Pr . I . 4. A. 1312.

Wie ich festgestellt habe, befinden sich fast über¬
all im Regierungsbezirk verhältnismäßig noch er¬
hebliche Mengen von Weizenmehl , die als der
Gefahr des teilweisen Verderbens ausgefetzt an¬
gesehen werden müssen, weil nach den geltenden
Bestimmungen nur in geringem Umfange Weizen-!
mehl verbacken werden darf . Meine Verfügungen
vom 19. Februar ds . Jrs . — I. 4. A. 758 —
v°m 12. März , - I . 4. A. 758 II — urto vom
26. Marz ds . Jrs . — Pr . I. 4. A. 1312 — haben
"Usnbar noch nicht genügend Wandel geschaffen

Um unter allen Umständen ein Verderben der
Weizenmehlvorräte zu verhindern , orsne ich hier¬
mit an, daß bis 30 . April o. I.

1. bei der Bereitung von Weizenbrot Weizen¬
mehl in einer Mischung verwendet wird , die

Bekanntmachung j
über Abhaltung der Frühjaltrskontrollverlammlung !

1315. j
Es haben an der Kontrollversammlung teil- ,

zunehmen:
1. fämtltche noch nicht eingestellten Unteroffi - ‘

ziere und Mannschaften der Referve , Land-
und Seewehr 1. und 2. Aufgebots und
des ausgebildeten Landsturmes , welche fpäter
als 1. August 1869 geboren sind, einschließ--
iich derjenigen , die bei einem Friedens - oder
Kriegsersatzgeschäft als zeiftg selb- und,  gar¬
nisondienstunfähig anerkannt sind : >

2.  sämtliche noch nicht eingestellten Ersatz-
rrservistcn und Die unausgebildeten Lanö-
sturmpslichtiglN des 1. unü 2. Aufgebots bis
Geburtsjahr 1875 einschließlich;

3. sämtliche Leute, welche nach Ausbruch des
Krieges eingestellt waren und als untauglich
von den Truppenteilen entlassen wurden
und nicht wieder zur Einstellung gekommen
sind,

4. die zur Disposition der Ersatzbehörden Ent¬
ladenen,

o. die als zeitig und dauernd anerkannten
Ru nt en empfang er und Invaliden , die nach
dem l . August 1869 geboren sind mit Aus¬
no hme der dauernd Ganzinvaliden,

6. sämtliche z. Zt . der Kontrollverfammlun-
gen auf Urlaub anwesenden Unteroffiziere

In Lorcha. Rh., (Plotz am Rhein)
am Samstag , örn 17. April , vormittags II.20 Ah,
Die Mannschaften der Referve , Lano- und Seewch
1 . und 2. Aufgebots , oer Ersatzreserve, des im
gebildeten Landsturms und der z. Zt . auf llrta
anwesenden Unteroffiziere und Mannschaften an
den Orten : Aßmannshausen , Aulhaufen , Lor»
Lorchhausen, Espenschied, Presberg , Ransel M
Wollmerschied. , ,
Am Samstag , den l7. Avril , nachmittags 2 Ahr,
Tie Mannschaften des unausgebildeten Landstumi
aus den vorstehenö bezeichneten Orten.

Zugleich wird zur Kenntnis gebracht : m
1. besondere _Beorderungen durch 1christlicher

Befehl erfolgen nicht mehr . Diese öfwntz
liche Aufforderung ist der Beorderung gleL
zu erachten. > -j

2. willküriichks Erscheinen zu einer andern ch
der befohlenen Kontrollversammlung wirr
bestraft.

3. Wer durch Krankheit an dem Ericheinw
verhindert ist, hat ein von der Ort -sbo,
Hörde beglaubigtes Gesuch feinem Bezir»
feldwebel urtter Llngabe des MilitärverM
nisfes baldigst einzureichen, spätestens bei
Beginn der zuständigen KontrollverfamW
lang.

4. Wer bei der Kontrollverfammlung fehlg
wird mit Arrest bestraft.

Wiesbaden , den 31 . März 1915.
Königliches Bezirkskvmmando : »

von Lundblao,.
Oberstleutnant z. D . und Bezirkskommanb ::r.

Kortsehuug der «mlkichen Krkoffe im zweite»
Alütt

BsrWifchLe NachrichteN.
3 > HlüdeSheim , 9 . ''April . Am kommend»

Sonntag empfangen in der hiesigen Pfarrkirche
32 Knaben und 26 Mädchen die erste heil. Kom¬
munion . — In der evangelischen Kirche gingen am
Ostermontag 4 Knaben und 12 Mädchen zur Kon¬
firmation.
^ M RüdeGe m, 9. April . Das „Kaiser-Kim

Weber" hat den gegenwärtigen Spielptau für
Sonntag und Montag großaziig gewählt und mit
einer Reihe won Darstellungen ausg 'estattet, dir
fesielnd wirken. Ganz besonderes ' Interesse ecregz
der große Schlager und Kunstfilm „Ter König
der Lüfte" , ein Aviatiker -Roman in, fünf Akte».
Mit spannendem Inhalt eint sich' sie Schönheit
der kolorierten Auinahmen von dem Treiben auf
dem Flugvlatze , dem Auffliegen der Flugzeuge
und den Bildern aus der VogelverspMive . Ter
König der Lüfte überholt mit «einem Apparat
V-Züge und Autos , überfliegt Flüsse und Seen
und umkreist den Eiffelturm . Da gerade Plö8-
lich, etwa 100 Meter vor dem .Ziele , versag!
die Maschine, stürzt zu Boden und begräbt den
Flieger , der schioer verletzt wurde . — Der Fil»
ist mit großem Raffinement hergestellt . Das Pub¬
likum wird sogar in eine armtomische Vorlesung
hinein verletzt, >vo es die Experimente genau
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„liadtun fami. Dieser spannende Film ist kunst¬
voll koloriert und ist dadurch ein Meisterwerk der
Kinematographie zu nennen . Auch für Montag,
ist ein sehr schönes Programm ausg ewählt.

Nemste DrahtnachrichteN
WTB. Großer Hauptquarticr. 8. April.

Amtlich.) Westlicher Kriegsschauplatz:
Die Kümpfe zwischen Maas und Mosel dauern
fort.

In der Woevre-Ebene östlich und südöstlich von
Verdun scheiterten sämtliche französische Angriffe.

Von den Combres Höhen wurden die an ein¬
zelnen Stellen bis in unsere vordersten Gräben
eingedrungenen feindlichen Kräfte im Gegenangriff

Am Hartmannsweiler Kopf fand nur Artillerie
kampf statt.

OestlicherKriegsschauplatz:  Oestlich von
Kalwarja haben sich Gefechte entwickelt, die noch
nicht abgeschloffen sind.

Sonst hat sich an der Ostfroi't nichts ereignet.
Oberste Heeresleitung

w Arrli«, 8. April. (Nichtamtlich) Nach den
Feststellungen zu Anfang des Monats März belief
sich die Gesamtzahl der im Osten und Westen
erbeuteten Geschütze auf 5510. Im einzelnen
trugen dazu bei: Belgien etwa 3300 Geschütze
(Feld- und schwere). Frankreich etwa 1300. Ruß¬
land etwa 850, England etwa 60 Mehrere
Hundert dieser Geschütze sind im Verlauf desvertrieben. An dem Selousew-Walde nördlich von £ -;•**•* •'•-i“ n-«» »» «tuuui ue«

St. Mihiel gegen unsere Stellung vorrückende"Û es bei der Firma Krupp und in anderen
Bataillone wurden unter schwersten Verlusten in Fabriken für unsere Zwecke gebrauchsfähiggemacht

” ' worden und haben uns schon mit den gleichfalls
unseren Gegnern abgenommenen großen Mengen
von Munition erfreuliche Dienste geleistet.

w NAfterdar». 7. April. (Nichtamtlich.) Hier
eingetroffenen amerikanischen Blättern zufolge,
meldet die Affociated Preß aus Santiago de Chile
unter dem 24. März: Obwohl die chilenische
Regierung keine amtliche Erklärung zu der Be¬

tzen Wald zurückgeworfen.
Im Walde von Ailly sind erbitterte Nahkämpfe

noch im Gange.
Im Walde westlich von Apremont stießen unsere

Truppen dem Feind, der erfolglos nngriff. nach.
Vier Angriffe auf die Stellungen nördlich von

Flirey, sowie zwei Abendangriffe westlich des „ .
ßriesterwaldes brachen unter sehr starken Verlusten-"kgieruna keine amtliche Erklärung zu der Be-
unter unserem Feuer zusammen. . hauptung abgab, daß sich der deutsche Kreuzer

Drei nächtliche französische Angriffe im Priester
cuald mißglückten.

Dresden" in chilenischen Gewässern befand, als
er auf der Höhe von San Juan Fernande; von

Der Gesamtverlust der Franzosen auf der gan- j britischen Kriegsschiffen zerstört wurde, wird dies
zen Front war wieder außerordentlich groß, ohne! a^ mein für richtig gehalten. Die Presse fordert
baB sie auch nur den geringsten Erfolg zu ver 1 einiiimmm hn6 ßhifo hm, <s„nfn„h
zeichnen hätten.

In der Gegend von Rethel wurde ein feind¬
liches Flugzeug, das aus Paris kam, zum Landen
gezwungen. Der Flugzeugführergab an. daß
über die französischen Verluste in der Champagne-
Schlacht in Paris noch nichts in dieOeffentlichkeit
gedrungen sei.

Die Kämpfe am Hartmannsweiler Kopf dauern
nvlb an.

Oestlich er Kriegsschauplatz: .Auf
der Ostfront hat sich nichts wesentliches ereignet.
Das Wetter ist schlecht, die Wege zurzeit grundlos.

Oberste Heeresleitung.
WTB. Großes Hauptquartier. 9. April.

(Amtlich) Westlicher Kriegsschauplatz:
Aus dem vollständig zusammengeschoffenen Orte

Drie Grachten an der Äser wurden die Belgier
wieder vertrieben; zwei belgische Offiziere. 100

einstimmig, daß Chile von England Genugtuung
verlangen sollte, und betont, daß die Regierung
strikte Neutralität bewahrt

w London, 7. April. (Nichtamtlich.) „Daily
Telegraph" meldet aus New Jork: In dem ent¬
setzlichen Sturm, der seit Samstag an der atlan¬
tischen Küste wütete, gingen etwa 60 Schiffe ver¬
loren, unter ihnen der holländische Dampfer„Prins
Maurits". Der Hochsee-Schleppdampfer„Edward
Luckenbach' aus New Jork sank mit 16 Mann
der Besatzung bei Virginia Cap, drei Schooner
liefen an verschiedenen Punkten ver Lüste auf.

w London, 7. April. (Nichtamtlich.) Meldung
des Reuterschen Büros. Einige Deutsche, die
in Maidenhead interniert sind, machten einen
Fluchtversuch. Sie erbaten die Erlaubnis, Gar¬
tenarbeiten verrichten zu dürfen, was ihnen ge¬
wähltwurde Sie begannen darauf, große Blumen¬
beete anzulegen, aber schließlich entdeckte man, daßmwi  ueuurutn , zivec vecgcicye iuu . —o— vuv

Mann und 2 Maschinengewehre fielen dabei in ! bleJe emen  9 r°k en  Tunnel verbargen, der mit Holz
unsere Hände. ! gestützt war und sogar unter dem Fundament einer

Ais Erwiderung auf die Beschießung der hinteri großen Steinmauer hindurchlief,
unserer Stellung gelegenen Ortschaften wurdej . 10^ndou , April. (Nichtamtlich.) „Mor-
Reuns, in dem große Ansammlungen von Truppen n'n9 dost berichtet aus Washington: Die eng-
und Batterien erkannt wurden, mit Brand- > Regierung protestierte gegen die dem -Kb-k
granaten belegt.

Nördlich von dem Gehölz von Baussjour nord¬
östlich von Le Mesnil entriffen wir gestern Abend
den Franzosen mehrere Gräben; zwei Maschinen¬
gewehre wurden erbeutet. Zwei Wiederangriffe
während der Nacht waren erfolglos.

.. .. . .. .. _ »Eitel
Friedrich" erwiesene Behandlung, die ihm eine
Vergrößerung seiner Leistungsfähigkeit ermöglicht
habe.

w Wie«, 8 April. (Nichtamtlich.) Amtlich wird
verlautbart: 8. April 1915 mittags Die im
Abschnitt der Oftbeskiden seit Wochen andauernden

In den Argonnen mißglückte ein französischer! hartnäckigen Kämpfe haben in der Schlacht wäh
Infi,nterie-Angriff, -bei dem die Franzosen erneut! rend der Ostertage ihren Höhepunkt erreicht. Un-
Bomben mit betäubender Gaswirkung verwendeten. , unterbrochene russische Angriffe, hauptsächl ch beider-

Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel dauerteni fest» des Laborczatales, wo der Gegner den größ-
auch gestern heftig an. i ten Teil der vor Przemysl freigewordenen Streit-

Dte Franzosen hatten bei dem gleichfalls erfolg- j kräfte einsetzte, wurden unter ganz bedeutenden
len Anariss die sebmersten Nerlnste, Verlusten des Leindes in dielen Tniien rneiiethe-losen Angriff die schwersten Verluste
In der Woevre-Ebene griffen sie vormittags und

abends erfolglos an.
Zur Besitznahme der Maashöhen bei Combres

fitzten sie dauernd neue Kräfte ein.
Ein Angriff auf den Selouse-Wald nördlich

St. Mihiel brach an unseren Hindernissen zusammen.
Im Ailly-Wald sind wir im langsamen Fort¬schreiten.
Westlich Apremont mißglückte ein französischer

Vorstoß.
Französische Angriffe erstarben westlich Flirey in

unseren! Artillerie Feuer, führten aber nördlich und
nordöstlich des Ortes zu erbittertem Handgemenge,
m dem unsere Truppen die Oberhand gewannen
^ den Feind zurückwarfen.

Nächtliche Vorstöße der Franzosen waren hier
erfolglos.

Verlusten des Feindes in diesen Tagen zurückge¬
schlagen. Gegenangriffe deutscher und unserer Trup¬
pen führten auf den Höhen westlich nnd östlich
des Tales zur Eroberung mehrerer starker russischer
Stellungen. Wenn auch die Kämpfe an dieser
Front noch nicht ihr Ende erreicht haben, so ist

! doch der Erfolg der Osterschlacht, die an 10000
unverwundete Gefangene  und zahlreiches
Kriegsmaterial einbrachte, ein unbestrittener.

Oestlich des Laborczatales wird im Waldgebirge
in einzelnen Abschnitten heftig gekämpft.

In Südostgalizien stellenweise Geschützkampf.
In Russisch-Polen und Westgalizien verhältnis¬

mäßig Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:

v. Höfer,  Feldmarschallleutnant.
w Washington, 8. April. (Nichtamtlich.) Mel-

1 düng des Reuterschen Büros. Der Kommandantrf\ ' m 1 * 3 eHCIUCl | U|CU JgJCl Ol umimuiuuMi
feil. driesterwald gewannen die Franzosen des Hilfskreuzers„Prinz Eitel Friedrich" teilte
1($" j der Zollbehörde von Newport News mit, er

P^wdlicher Versuch, das von uns besetzte! wünsche, daß das Schiff interniert werde. Er sei
k-oezange-Ia Grande südwestlich von Chateaux- dazu genötigt, weil die Unterstützung, die sein
ns ẑu nehmen, scheiterte. Entkommen ermöglicht hätte, nicht eingetroffen sei.

oiimrâ udelkopf wurde ein Mann vom 334. Re- Der Hilfskreuzer soll in der Marinewerft von!
LJ 11, Klangen genommen, der Dum Dum Ge- 1 Norfolk interniertw->rd->".
'-bofs- be, sich hatte. _ & _ ' ' ■ - |

Mm die Wre gespiitt.
Roman von Robert Henmann.

: (41. ftorliktz-.na.t Nachd-uckv--l>ol, .
Er machte sich einen raschen Ueberschlag üle:

seine Einkünfte und das , >vas er verausgabte.
Letzteres war oft genug mehr als ersteres ; aber
nach langem Rechnen erkannte er, daß es da eine
Reihe kleinerer Posten gab, die er streichen
konnte : dort eine Flasche Sekt weniger , hier eine
Autvmobilfahrt oder sonst etwas gestrichen, und
die hundert Mark im Monat kamen zusammen.

Mochte Lotte dann , ivenn die hundert Rcark
nicht reichten, von dem kleinen Depot des Va-,
rers von Zeit zu Zeir eine kicine Summe heraus-
ziehen. Vor dem Schlimmsten ivar sie geschützt
und später , dachte Udo, würde er schon Mittel
und Wege sinden, sie besser zu versorgen.

I Nachdem er diese geschäftliche Angelegenheit
I erledigt hatte , warf er sich in Gata : denn in
I der prachtvollen Villa oes Grasen v. Nebenan

in der Tiergartenstraße fand der erste große HauS-,
ball der Wintersaison statt.

: Aus dem Wege jn die Tiergarteustraße hielt
sein Automobil noch rasch in der Bernburger

j Straße . Dort wohnte Bodo v. Ravensperg.
^ Udo sprang aus dein Automobil und klingelte.

Oben wurde ein Fenster geöffnet und der
jOberleutnant beugte'sich heraus.
, „ Bist Du 's , Udo
; „Jawohl ! Es ist die höchste Zeit !"

„Nur ein paar Minuten ! Ich bin sofort
; fertig ! Möchtest Du nicht heraufkommen ?"
j Der Offizier sprang leichtfüßig die drei Treppen
^ empor . Bodo von Ravensperg gehörte einer vor¬

nehmen, altinärkischen Familie an und war darum
in das glänzende Berliner Regiment gekommen.
Sein Wechsel allerdings stand nicht immer in
gleicher Hohe mit den Anforderungen , die das
Regiment an seine Offiziere stellte, und aus
diesem Widerspruch heraus erwuchsen für Bodo
v. Ravensperg allerlei Sorgen.

Heule aber , da er mitten im Zimmer in
^ einem Chaos von Unisormstücken stand und
: fieberhaft beschäftigt war , den Unisormrock zu
! schließen, sah er seinem jungen Freunde mit

glänzenden Augen entgegen. Er mar ohne Zweifel
I sehr erregl und ganz aus dein Gleichgewicht,
; ejn Umstand, der Udo verblüffte , denn er kannte
: seinen Freund Bodo nur als einen kühlen, über-,
i legencn Menschen, der kaum durch etwas ans
! der Fassung zu bringen war.

„Seit einer halben Stunde plage ich michjmic denc Paraderocl!" schrie Bodo ivülend. „Der
' Schneider hat entiveder zu viel Knöpfe angenäht

oder zu wenig Knopflöcher gemacht. Wenn ich
oben ansange , habe ich unten inimer einen zu

' viel vder einen zu wenig ."
! „Jedenfalls siehst Du einen zu viel oder
i einen zu wenig, lieber Bodo, " cntgegnece Mar-
: nitz. „ Ich will nicht hoffen, daß der Verdacht,

den man an solche Erscheinungen knüpft, bei Dir
! gerechtfertigt ist."

Längst war das fatale Gespräch zwischen oen
beiden Männern vergessen, obwohl sie einige
Jahre auseinander ivaren und auch ein Rang --
unterjchied sie trennte , bestand doch zwischen
beiden ein wirklich herzliches, kameradschaftliches
Verhältnis.

„Ich muß Dir etwas anvertrauen, " sagte
Ravensperg . „ Du mußt mir helfen !"

Marnitz setzte sich breit in einen Sessel und
klemmte den Pallasch zwischen die Knie . Bis

: zu diesem Zeitpunkt war immer er derjenige ge-j
wesen, der dem andern etwas anvertraut hatte.
Er war nicht wenig stolz daraus , daß der selb¬
ständige Ravensperg auch einmal als Bittender
zu ihnr kam.

Der riß wütend immer noch an seinem Uni-,
. sornirock herum.

„Was glaubst Du , was ich bin ?"
Marnitz zuckte die Achseln .
„Ein Esel bin ich!"
„Ich wagte nicht, eine solche Bemerkung zu

machen, lieber Bodo !"
„Wollte Dir ' s auch nicht geraten haben, lieber

Udo ! Und weißt Du , warum ich ein Esel
bin ?"

„Nun ?"'
„Weil ich verliebt bin !"
Aut dem Gesicht des Leutnants erschien ein

Lächeln.
_ (Fortsetzung folgt .)

Verantw . Schriftleitung : I . L. M e tz, Rüdesheim



Von Sonntag , den 11. April ab
Billige "WW

Schürzen - Tage

Im„Rebstock"
wird von heute an ein guter Schoppe»

Nactif.,BiBgen
Salzstrasse.

Beachten Sie unsere Schaufenster.

Realschule
mit Reform -Realgymnasium i. E.

zu Geisenheim.
Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag , den 15. April,

8 llhr, mit der Prüfung der neuen Schüler, der Unterricht Freitag,
den 16. April, 8 Uhr.

Von dem neben der Realschule erstehenden Reform-keal-
(rymnasium wird die Obertertia errichtet.

Anmeldungen für die 6 Klassen der Realschule, sowie für die
Unter- und Obertertia des Reform-Realgymnasiums sind mündlich
oder schriftlich an den Direktor zu richten.

Geisenheim, den 6. März 1915.
Der Direktor der Realschule

und des Reform-Realgymnasiums i E. :
Masberg.

Saalbau Rölz. Rüdesheim

per Schoppen 40 Afg verzapft.
Es ladet freundlichst ein

Jos. pittmann , Rüdesheim.

^ «Mlterin^
seit 8 Jahren in Weingroßhandlg.
tätig, perfekt in allen vorkommenden
Büroarbeiten, Stenographie, Maschi¬
nenschreiben etc., sucht zum l . Juli
q.  c . anderweitig Stellung.

Offerten unter E.K. an die Exped.
ds. Bl. _1

Zahle höchste Preise für alte

Klinllliihc Gebisse
für Stück bis 10 Mk. Nur Diens¬
tag, den 13. April von 9—12 Uhr
im Gasthaus Joh. Müller (Drosfel-
gasfe.) Kaufe auch von den Herren
Den tisten._ _ _ _
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVerloren
auf dem Wege vom Rüdesheimer
Bahnhof nach dem Niederwald, Jagd¬
schloß, Aßmannshauser Bahnhof eine
goldene Damenuhr mit langer
goldener Kelle.

Der ehrliche Finder wird gebeten,
dieselbe gegen gute Belohnung in der
Expedition ds. Bl. abzugeben.
..

Bekanntmachung.
Die Gemeinde Geisenheim hat noch ein grögere» Ouantum

Hr Frühkartoffeln*̂pfi
rum Setzen abzugeben.

Kaufliebhaber wollen sich an den Unterzeichneten Magistrat wenden. i
Geisenheim,  den 7. April 1915. Der Magrstrat.

I . D. : Kremer,  Beigeordneter. j

Zur Kommunion
empfehlen wir

Kafli.6esang-u.Gebetbücher,
Rosenkränse und hl. Bildchen.

Fischer & Metz , Rüdesheim.

Spieiplan Tür Sonntag, den 11. April
von nachmittags3 Ubr av bis 11 Ubr abends.

Eintritt zu jeder Zeit. Eintritt an jeder Zeit.

Neueste Begebenheiten vom Weltkriegs-
Schauplatz.

Best rafte Neugier . Komödie.
" Zwergentruppe Adolphie.
Die hier in diesem interessanten Varietefilm dargebotenen
Leistungen werden von den kleinsten Menschen der

Welt vorgeführt.

Der Hauptschlager des Programms!
Erster u. grösster Kunst-Film der kolor. Gold-Serie.

Koloriert von Anfang bis zu Ende.

Ber Eönigf der Lüfte.
Grosses Aviatiker-Drama in 5 wunderbar kolor. Akten.
Niemand versäume diesen grossartigen Kunstgenuss.

Montag , den 12. April, von abends 8 Uhr ab,
vorttellung mit vollständig neuem Programm.

Mehrere
nfer

für sofort gesucht.
Vilwep. Sabl5 Co.,

Ht üdesheim._
Suche in gut kath. Hause (kein

Hotel) Stelle alsSrrviermädchen.
Binauch im Nähen bewandert.

Näheres in der Exped. ds- Bl-

Ksih.Kirche,Mechem
Weißer Sonntag.

Evangelium: Jesus erscheint den
IAposteln im Saale zu Jerusalem.

Joh. 20. 19- 31.
V26  Uhr Beichtstuhl.
i/ü7 Uhr Frühmesse und Austeilung

| der Osterkommuiiion.
' 8 Uhr Schulmesse.
| 9 Uhr Feier der ersten heil. Kommu¬

nion.
sNach der Feier ist gemäß bischöflicher

Verordnung Expositio Sanctissimi
und Gebet um Frieden für den
übrigen Teil des Tages. Die
Gläubigen sollen sich wie am Tage des

ewigen Gebetes vor dem Allerheil'
sten in frommer Andacht versammeln.

Abends5 Uf)t- ist die Schlußandacht
Aufnahme der Erstkommunikanteii
in die sakr. Bruderschaft und Abend¬
gebet der Kinder.

Die Kollekte am Feste und dasOpfn
der Kinder sind als Peterspfenniz
für den heil. Vater bestimmt. ^

Montag Ende der geschlossenen Zeit.
12 Uhr ist bei günstiger Wittenmz
die Wallfahrt der Erstkommunika
ten nach dem Rochusberg.

An den Wochentagen sind die heil
Messen um6 Uhr und63/* Uhr

Montag l,'r 6 Uhr hl. Meffe in de,
Schwesternkapelle.

Freitag 6 Uhr hl. Meffe im St.
Josephsstift,

EmMlische Kirche
z« Kübes - etm.

Sonntag , de« 11. April.
(Quasimodogeniti.) —

Vorm. V*10 Uhr: Hauplgottesdiech
Donnerstag , 15. April:

Abends 8 Uhr:  Kriegsbetstunde««
Vortrag des Herrn Lehrer Usin
über Bismarck als Reichsschmied-
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